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Fiskalische Behandlung von Warenmustern durch die Warenumsatzsteuer

"E. H.- Die Frage der umsatzsteuerrechtlichen Behand-
hing von Warenmustern ist für den Kaufmann von großer
Bedeutung. Da bereits verschiedentlich festgestellt wer-
den. mußte, daß diesen Problemen nicht die notwendige
Beachtung geschenkt wird und sich deshalb für den
steuerpflichtigen unangenehme Folgen ergeben, erachten

es als notwendig, den ganzen Komplex einer grund-
satzlichen Erörterung zu unterziehen, wobei wir uns der
Einfachheit halber nur mit der Besteuerung von Textil-
Warenmustern befassen.

Die bis 1. April 1945 gültige Regelung bestand darin,
daß .alle Muster, die nicht in Rechnung gestellt, und so-
^dit sie nicht besteuert bezogen, sondern nur im eigenen
"etrieb hergestellt wurden, im Eigenverbrauch mit 6 o/o

versteuern waren. Maßgebend für die Berechnung der
Steuer war der von der Eidg. Preiskontrollsfelle für jede
sinzeine Gattung festgesetzte Hadernhöchstwert.

Im Frühjahr 1945 änderte die Sfeuerverwaltung ihre
raxis und verlangte, daß bei Verwendung von Textil-

Clustern im Eigenverbrauch, die Steuer ab 1. April 1945
nicht mehr vom Hadernwert, sondern nach dem Ver-
dufspreis der bemusterten Textilien zu berechnen

d. h. wenn z. B. der bemusterte Stoff je Meter zu
10.— verkauft wird und für das Muster 10 cm Stoff

verwendet werden, so ist die Eigenverbrauchssteuer für
as Muster von Fr. 1.— (und nicht vom Hadernwert, der

Vielleicht nur 10 Rp. beträgt) zu berechnen.
Dieser extreme fiskalische Standpunkt, der in dieser

Eeuen Regelung zum Ausdruck kommt, hat in Kreisen
cc betroffenen Steuerpflichtigen Unruhe und Profest

hervorgerufen.
Da es sich um eine Ermessensfrage handelt, erachten

** es als unsere Pflicht, den Standpunkt des Steuer-
P lichtigen darzulegen, in der Meinung, einen Beitrag

* eine vernünftige Lösung zu leisten, die im Interesse
h® Fiskus wie der Wirtschaft liegt.

Standpunkt der Sfeuerverwaltung
g

Die Steuerverwaltung hat bisher in der Frage der
^Steuerung von Warenmustern immer in dem Sinne
®llung bezogen, daß die Bemusterung einen Eigenver-

brauch, wie ihn Art. 16 des WUB vorsehe, darstelle und
daher gemäß Art. 19 und 20 zu versteuern sei. Nach
Auffassung der Behörden steht fest, daß Eigenverbrauch
vorliegt, wenn der Grossist Waren, die er unter Angabe
einer Grossisten-Erklärung steuerfrei bezogen oder als
Großhandelsware steuerfrei aus dem Auslände einführt,
oder die er in seinem Betrieb selbst hergestellt hat,
anders als zum Wiederverkauf oder als Werkstoff für
die Herstellung von Waren verwendet. Soweit die Tex-
tilindustrie die von ihr hergestellten Gewebe zur Be-
musterung braucht, sind sie nicht zum Wiederverkauf be-
stimmt, noch gelten sie als Werkstoff für die Herstellung
von Waren. Weil nun die Bemusterung im Eigenverbrauch
zu versteuern ist, können auch Exportmusfer nicht aus-
genommen werden.

Standpunkt des Steuerpflichtigen
Die Warenmuster, wie sie von der schweizerischen

Textilindustrie hergestellt werden, sind zum großen Teil
wertlos, da es sich in der Regel um kleine Stückchen
handelt, die lediglich dazu dienen, den Absatz des Stoffes
zu erleichtern. Die Musterung ist also nicht Selbstzweck,
sondern nur Mittel zum Zweck, nicht Umsatz, sondern
Vorbereitung für den Umsatz. Die Musterungskosten
spielen für die Textilindustrie, insbesondere für die
Stickereiindustrie und den Nouveauté-Handel, eine sehr
beträchtliche Rolle, was auch daraus hervorgeht, daß
der Bund der St. Galler Industrie im Hinblick auf die
Bedeutung der Musterung während mehreren Jahren
sehr ansehnliche Subventionen für Musterungszuschüsse
ausbezahlt hat. Die schweizerische Textilindustrie ist
auf eine intensive Musterung angewiesen, umso mehr, als
sie in ganz beträchtlichem Umfange Ware exportiert.

Es scheint uns nicht richtig zu sein, Textilmuster als
marktgängige Ware zu bezeichnen und deshalb als Be-
messungsgrundlagen nicht mehr wie bisher den Hadern-
wert, sondern den prozentualen Wert zum Meterpreis
des entsprechenden Gewebes anzuerkennen. Nach prak-
tischen und wirtschaftlichen Erwägungen haben Muster
nicht den gleichen Gebrauchswert wie Stoffe, die zur
Weiterverarbeitung verwendet werden. Man wird doch
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nicht behaupten wollen, daß mit der Abtrennung der zu
Musferzwecken bestimmten Gewebestreifen, diese mit
ordentlichem Nutzen verkauft werden können. Daß
Muster keine eigentlichen Waren sind, geht auch daraus
hervor, daß solche nicht regelmäßig abgesetzt werden,
sondern nur dazu bestimmt sind, den Verkauf vorzube-
reiten und zu erleichtern.

Die Besteuerung von Warenmustern, insbesondere von
Textilmustern, zeigt aber noch andere Nachteile, die
noch kurz erläutert werden sollen:

a) Die Umsatzsteuerpflicht für Exportwaren wird teil-
weise illusorisch gemacht, wenn für die Muster die Um-
satzsteuer bezahlt werden muß. Da die Kosten für die
Bemusterung in der Textilindustrie im Konkurrenzkampf
mit dem Ausland eine große Rolle spielen, wird die Er-
fassung der Ausfuhr durch die Umsatzsteuer als unge-
rechtfertigt und hemmend empfunden und als der Schwei-
zerischen Handelspolitik, die den Export in jeder Be-
Ziehung fördern sollte, zuwiderlaufend betrachtet.

b) Im Inland wirkt sich die Besteuerung der Muster
als eine materielle Doppelbesteuerung aus, in-
dem die Muster als Unkosten im Preis der Ware zum
Ausdruck kommen. Vom fiskalischen Standpunkt aus be-
trachtet ist zu sagen, daß bei Steuerfreiheit der Muster
und beim Verkauf der Ware im Inland dem Fiskus
nichts entgeht, weil die Musterungskosten bei einer spä-
tern steuerpflichtigen Lieferung eingeschlossen sind.

c) Im Gewebegroßhandel zeigt sich noch eine Besonder-
heit, die darin besteht, daß gemäß Verfügung der Eidg.
Preiskontrollstelle Musterspesen nicht im Preis einkal-
kuliert werden dürfen. Die Eigenverbrauchssteuer, die
auf Mustern bezahlt werden muß, belastet also einseifig
den Grossisten und widerspricht damit den Grundsätzen
der Warenumsatzsfeuer.

d) Die heutige Zollgesetzgebung erlaubt die zollfreie
Einfuhr von Textilmustern, die dadurch auch die Steuer-
freiheit in bezug auf die Warenumsatzsfeuer genießen
(Art. 48 WUB). Es besteht also eine ungleiche Behand-
lung der im Inland hergestellten und der aus dem Aus-
land eingeführten Muster, was nichts anderes bedeutet,
als eine Benachteiligung der einheimischen Produktion,
die ganz wesentlich sein kann für Waren, bei denen die
Musterkosten einen beträchtlichen Wertanteil ausmachen,
wie dies z. B. im Gewebe-Nouveaute-Geschäft der Fall ist.

e) Die Besteuerung der Warenmuster verlangt vom
Steuerpflichtigen eine umfangreiche zusätzliche buchhalte-
rische Arbeit, die in keinem Verhältnis steht zum Erfrag,
den der Fiskus erwarten kann. In vielen Fällen wäre

eine genaue Musterkontrolle aus praktischen Gründen
überhaupt nicht möglich, weshalb sich die Steuerverwal-
tung auch auf Pauschalvereinbarungen eingelassen hat,
die aber immer etwas Willkürliches an sich haben.

Revisions-Vorschläge
Die obigen Ausführungen bezwecken, auf die gegen-

wärtige sehr unbefriedigende Regelung der Besteuerung
von Mustern aufmerksam zu machen und die folgerich-
tigen Lösungen abzuleiten.

Nach unserer Ansicht sollten die Warenmuster nicht
steuerbar sein. Um dieses Ziel zu erreichen, können
grundsätzlich drei Wege eingeschlagen werden:

a) Stellt man sich auf den Standpunkt, der sicher ver-
tretbar ist, Warenmuster seien Werkstoffe, da sie mittel-
bar zur Erzeugung von Waren dienen, so müßte verlangt
werden, daß der Werkstoffbegriff erweitert würde, indem
auch Muster als solche behandelt werden. Da aber in
einem bundesgerichtlichen Entscheid vom 20. Oktober 1944
ausdrücklich festgelegt wurde, daß Muster kein Glied
in der Kette der Herstellung einer Ware darstellen, muß
auf eine Aenderung der Umschreibung des Werkstoff-
begriffes verzichtet werden, da für die Steuerverwaltung
der Bundesgerichtsentscheid wegleitend sein wird.

b) Eine Erweiterung des Eigenverbrauchsbegriffes
scheint uns ohne weiteres möglich zu sein, indem die
heutige Bestimmung des Art. 16, nach der steuerbarer
Eigenverbrauch vorliegt, wenn eine steuerfrei bezogene
Ware vom Grossisten anders verwendet wird, als zu
Weiterverkauf oder als Werkstoff für die Herstellung
von Waren, ausdrücklich durch Ausnahme der Muster
eingeengt wird.

c) Sollte die Befreiung der Muster von der Waren-
Umsatzsteuer nicht möglich sein, so scheint uns zum
mindesten gegeben, auf die vor dem 1. April 1945 an-
gewandte Praxis der Bewertung von Textilmustern zu-
rückzukommen und den Hadernwert als Steuergrundlage
weiterhin anzuerkennen. Dabei lassen wir die Beantwor-
tung der Frage offen, ob die Besteuerung zum Hadern-
wert wirklich noch einträglich ist oder ob es nicht viel
einfacher wäre, die Textilmuster aus praktischen Erwä-
gungen nach Vorschlag b) steuerfrei zu lassen.

Es ist zu hoffen, daß angesichts der unbefriedigenden
und praktisch unhaltbaren Verhältnisse, die aus der Be-
Steuerung der Muster im Eigenverbrauch entstanden sind,
die Steuerverwaltung ihren rein fiskalischen Standpunkt
verläßt und auch den wirtschaftlichen Belangen Rech-
nung trägt.

Die schweizerische Textilindustrie im Jahre 1945

Die Produktionskapazität der schweizerischen Kunst-
Seidenfabriken konnte, soweit nicht Material-
knappheif zu vorübergehender Drosselung Anlaß gab,
während fast der ganzen Dauer des Jahres 1945 voll
ausgenützt werden. Wie in den beiden Vorjahren wurde
wiederum, Kunstseide und Zellwolle zusammengerechnet,
eine Produktionsmenge von rund 18 000 Tonnen erreicht.
Gegen das Jahresende ist allerdings eine massive Re-
duktion der Zellwollerzeugung auf ungefähr ein Drittel
der Kapazität notwendig geworden. Die Ursache hiefür
liegt zur Hauptsache darin, daß die Spinnereien in erster
Linie die importierte Baumwolle und Wolle verarbeiten
und die Erzeugung von Zellwollgarnen zurückstellen oder
ganz aufgeben, und dann auch darin, daß infolge Arbeite-
rinnenmangels die volle Äusnützung der Betriebseinrich-
tungen nicht möglich ist. Die Zahl der Beschäftigten
betrug rund 4700. Trotz den weiterhin steigenden Roh-
stoffpreisen und der Zunahme der Löhne sowie der
allgemeinen Unkosten blieben die Preise für Kunst-
seidengarne seit Februar 1945 unverändert.

Große Anstrengungen erheischte die Beschaffung der
nötigen Rohstoffe und Fabrikationsmaterialien. Die
Brennstoff-Frage konnte nur durch Heranziehung und
Ausnutzung aller erdenklichen Wärmequellen: Elektro-

kessel, Wärmepumpen, Holzgasgeneratoren, inländische
Kohle, Torf, Holz etc. einigermaßen befriedigend gelöst
werden. Die in Schweizerhall mit Bundeshilfe erstellte
Pyrit-Röstschwefelanlage hat der Industrie über die
schwierigste Mangelperiode hinweggeholfen. Zur weiteren
Sicherung der Versorgung mit Schwefelkohlenstoff über-
nahmen die Kunstseidenfabriken das Risiko der Einfuhr
von Rohschwefel aus Nordamerika. Im vierten Quartal
besserten sich auch die Aussichten auf einen vermehrten
Zelluloseimport aus Schweden.

Die Nachfrage des In- und Auslandes nach Kunst-
seidengarnen überstieg das ganze Jahr hindurch bei
weitem die Produktionsmöglichkeiten. Schon 1945/44 hatte
die Sektion für Textilien des KIÄA auf die Lenkung der
Kunstseidenzuteilung an die Schweizer Kundschaft Ein-
fluß genommen. Nach ihren Weisungen mußten die
Kunstseidenfabriken 1945 ihre Kunstseidenlieferungen
nach einem prozentualen Verteilungsschlüssel an die Be-
triebe der einzelnen Verbrauchergruppen abgeben. Nach-
dem die Textilrationierung und die für die Industrie
geltenden Fabrikationsvorschriften auf den 15. Oktober
1945 aufgehoben worden waren, blieben nur noch gewisse
Vorschriften über die Rohstoffzuteilung an die Fabrika-
tionsbetriebe und einzelne einschränkende Bestimmungen
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